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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist ihr bekannt, ob vonseiten der Firma P. E. G. gegen Nebenbestimmungen der
ihr erteilten Konzessionen für zwei Erdgasfelder am Bodensee verstoßen wur-
de?

2. Falls Frage 1 bejaht wird, worin lagen die konkreten Verstöße und waren die
zugrunde liegenden Nebenbestimmungen jeweils als Auflage oder Bedingung
der Konzession ausgestaltet?

3. Hat die Firma P. E. G. nach ihrem Kenntnisstand die ausweislich der aktuellen
Presseberichterstattung bis Mitte August gesetzte Nachfrist zur Vorlage des
Arbeitsprogramms eingehalten?

4. Seit wann hat sie Kenntnis von der Nachfristsetzung durch das Landesamt für
Geologie in Freiburg und wie bewertet sie dieses Vorgehen?

5. Welches Prozessrisiko (mit Einschätzung zum möglichen Streitwert) läge aus
ihrer Sicht in einer nunmehrigen Aufhebung der an die Firma P. E. G. erteilten
Konzession?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 3. September 2014 Nr. 41W-4711.2/37/4 beantwortet das
 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie
folgt:

1. Ist ihr bekannt, ob vonseiten der Firma P. E. G. gegen Nebenbestimmungen
der ihr erteilten Konzessionen für zwei Erdgasfelder am Bodensee verstoßen
wurde?

2. Falls Frage 1 bejaht wird, worin lagen die konkreten Verstöße und waren die
zugrunde liegenden Nebenbestimmungen jeweils als Auflage oder Bedingung
der Konzession ausgestaltet?

Am 19. Dezember 2013 hat das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau
im Regierungspräsidium Freiburg (LGRB) über die Verlängerungen der Erlaub-
nisse der Firma P. E. G. zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen für gewerbli-
che Zwecke für die Felder „Konstanz“ und „Biberach“ entschieden. Unter Ziff. 2
der Entscheidung wurden hierbei unter anderem folgende Nebenbestimmungen
aufgenommen:

„Dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) ist zum Ende
 eines jeden Jahres, spätestens zum 1. April des Folgejahres, über Umfang, Art
und Ergebnisse der durchgeführten Aufsuchungsarbeiten schriftlich zu berichten.
Gleichzeitig ist ein konkreter determinierter Plan der Tätigkeiten im folgenden
Jahr zu übermitteln.“

Die Firma P. E. G. ist dieser Pflicht nicht fristgerecht bis zum 1. April 2014 nach-
gekommen.

Der Rechtsnatur nach handelt es sich bei den betroffenen Nebenbestimmungen
 jeweils um Auflagen im Sinne von § 36 Absatz 2 Nr. 4 VwVfG und nicht um
 Bedingungen im Sinne von § 36 Absatz 2 Nr. 2 VwVfG, da der Bestand der Ent-
scheidungen nicht von ihrer Erfüllung abhängig gemacht wurde. 

3. Hat die Firma P. E. G. nach ihrem Kenntnisstand die ausweislich der aktuellen
Presseberichterstattung bis Mitte August gesetzte Nachfrist zur Vorlage des
Arbeitsprogramms eingehalten?

Vorab ist anzumerken, dass mit den o. g. Nebenbestimmungen nicht die Vorlage
des Arbeitsprogramms im Sinne von § 11 Ziff. 3 BBergG gefordert wird. Die Vor-
lage des Arbeitsprogramms ist vielmehr bereits mit Antragstellung obligatorisch
und ein solches wurde von der Firma P. E. G. auch zugleich mit der Beantragung
der Verlängerung der Konzessionen vorgelegt. Das Arbeitsprogramm soll der zu-
ständigen Behörde die Kontrollmöglichkeit darüber geben, ob die Aufsuchung
sinnvoll und planmäßig abläuft. Inhalt und Umfang des Arbeitsprogramms müs-
sen dem konkreten Aufsuchungsvorhaben entsprechen und hierfür sachlich und
zeitlich ausreichend sein (vgl. Piens/Schulte/Graf Vitzthum, Bundesberggesetz, 
2. Aufl. 2013, § 11 Rdnr. 10). Das Arbeitsprogramm deckt somit regelmäßig den
gesamten Zeitraum ab, für den die Konzessionen bzw. ihre Verlängerung bean-
tragt werden.

Der mit den o. g. Nebenbestimmungen geforderte Arbeitsbericht deckt sich schon
deswegen nicht mit dem Arbeitsprogramm, weil dieser über vergangene Tätig -
keiten berichtet. Der desweiteren geforderte konkrete determinierte Plan ist nicht
mit dem Arbeitsprogramm im Sinne von § 11 Nr. 3 BBergG gleichzusetzen, son-
dern konkretisiert dieses, indem er die beabsichtigten Tätigkeiten, die im Arbeits-
programm für den gesamten Zeitraum der Konzessionserteilung dargestellt wer-
den, auf das jeweils laufende Jahr herunterbricht. 

Die Firma P. E. G. hat die ihr gesetzte Nachfrist eingehalten. 
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4. Seit wann hat sie Kenntnis von der Nachfristsetzung durch das Landesamt für
Geologie in Freiburg und wie bewertet sie dieses Vorgehen?

Das Umweltministerium erhielt am 14. Juli 2014 Kenntnis von der am 11. Juli
2014 erfolgten Nachfristsetzung durch das LGRB.

Die vom LGRB gewählte Vorgehensweise (Nachfristsetzung) ist rechtlich ver-
tretbar. Ein zwingender Widerrufsgrund nach § 18 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 11 BBergG kann allein in der Fristversäumnis nicht gesehen werden. Ein Ver-
stoß gegen § 11 Nr. 3 BBergG (Nichtvorlage des Arbeitsprogramms) lag nicht
vor, da die Nebenbestimmungen wie oben unter Ziffer 3 dargelegt nicht das
 Arbeitsprogramm selbst betreffen. Auch eine Unzuverlässigkeit im Sinne von 
§ 11 Nr. 6 BBergG ließe sich allein auf die Fristversäumnis durch die Firma P. E. G.
nicht stützen. Der Widerrufsgrund ist nur gegeben, wenn nachträglich Tatsachen
bekannt werden, die die Annahme der Unzuverlässigkeit der Konzessionsinha -
berin rechtfertigen. Damit soll nach der Gesetzesbegründung sichergestellt wer-
den, dass eine Bergbauberechtigung nicht von Personen ausgeübt werden kann,
bei denen bekannte Tatsachen den Schluss zulassen, dass sie nach ihrer Persön-
lichkeit nicht die Gewähr dafür bieten, den sich aus dem Bundesberggesetz erge-
benden Verpflichtungen ordnungsgemäß nachzukommen. Es reicht für den Wi-
derruf nicht aus, wenn bestimmte Tatsachen lediglich Zweifel an der Zuverlässig-
keit aufkommen lassen (vgl. zum Ganzen Boldt/Weller, Bundesberggesetz, § 11
Rdnr. 9). Eine einmalige Fristversäumnis ist lediglich geeignet, Zweifel an der
Zuverlässigkeit der handelnden Personen aufkommen zu lassen, rechtfertigt aber
nicht die positive Annahme der Unzuverlässigkeit.

Da ein Widerruf im Übrigen stets nur „ultima ratio“ sein darf, sind von der zu-
ständigen Behörde regelmäßig vorab etwaige zur Verfügung stehende mildere
Mittel einzusetzen. Dies hat das LGRB mit der Nachfristsetzung getan.

5. Welches Prozessrisiko (mit Einschätzung zum möglichen Streitwert) läge aus
ihrer Sicht in einer nunmehrigen Aufhebung der an die Firma P. E. G. erteilten
Konzession?

Das Regierungspräsidium Freiburg prüft derzeit, ob die innerhalb der Nachfrist
von der Firma P. E. G. vorgelegten Unterlagen inhaltlich für die Erfüllung der
Nebenbestimmungen ausreichend sind sowie das weitere Vorgehen. Aussagen zu
einem möglichen Prozessrisiko im Falle eines etwaigen Widerrufs der Konzessio-
nen können erst im Anschluss getroffen werden.

Untersteller

Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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